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Erlass - West-Nil-Virus - Spenderrückstellung von Personen, die sich in Wien 
aufgehalten haben  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Das Bundesministerium für Gesundheit erlaubt sich folgende Feststellungen zu 
treffen: 

 
§ 1 Abs. 2 Blutsicherheitsgesetz, BGBl. I Nr. 44/1999 idgF, schreibt vor, dass bei der 
Gewinnung und Testung von menschlichem Blut oder Blutbestandteilen der Stand 
der medizinischen Wissenschaft einzuhalten ist. 
 
Der Erlass GZ BMG-93310/0008-II/A/4/2015 vom 23.6.2015 ist von der 
Voraussetzung ausgegangen, dass in der Übertragungsperiode höchstens drei 
bestätigte WNV-Infektionen nachgewiesen wurden. Bei Auftreten weiterer Fälle wäre 
die Dauer des Aufenthaltszeitraums seitens des Bundesministeriums für Gesundheit 
neuerlich zu evaluieren. 
 
Derzeit wurden in der Saison 2015 in Österreich bislang vier bestätigte WNV-Fälle 
gemeldet. Nach Einholung einer fachlichen Expertise der Arbo-Virus-Gruppe des 
Ressorts, in der nationale Expertinnen und Experten vertreten sind, sind Personen, 
die sich für einen Zeitraum von zwei Tagen in Wien (inkl. zwei Nächtigungen) 
aufgehalten haben, für 28 Tage von der Spende nicht-pathogeninaktivierbarer 
Blutkomponenten auszuschließen. Ausgenommen davon sind Blutspenden bei 
Blutspendediensten in den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich und Wien, 
da dort eine NAT-Testung durchgeführt wird. 
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Diese Vorgangsweise  darf nicht auf andere von WNV-Infektionen betroffene Gebiete 
außerhalb Österreichs angewandt werden, da zu diesen Gebieten nur unzureichende 
Detailinformationen vorliegen. 

Es wird ersucht, diesen Erlass den Blutspendeeinrichtungen weiterzuleiten und seine 
Einhaltung zu überwachen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Für die Bundesministerin: 

Hon.-Prof. Dr. Gerhard Aigner 
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